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Anforderungen an Geothermiebohrungen 

(§ 10 der Entwässerungssatzung des AVR) 

 

 

1. Dem Abwasserverband Rothach (AVR) ist mindestens fünf Arbeitstage vor Beginn 

der Bohrarbeiten ein aussagekräftiger Lageplan mit der geplanten Einleitstelle 

vorzulegen. 

 

2. An der Einleitungsstelle muss der Grenzwert von 0,5 ml/l für absetzbare Sto+e 

nach einer Absetzzeit von 30 Minuten eingehalten werden. Bei kritischen 

Einleitbedingungen behält sich der AVR vor, diesen Grenzwert auf 0,3 ml/l 

herabzusetzen. 

 

3. Die Bohrwassereinleitung hat über ausreichend große Absetzcontainer mit Filter 

zu erfolgen. Sollte die Reinigung über Absetzcontainer nicht ausreichen, ist 

anderweitig dafür Sorge zu tragen, dass der Grenzwert eingehalten wird. 

 

4. Die Einhaltung der Grenzwerte ist mit einem Imho+-Trichter zu kontrollieren und 

zu protokolieren. Diese Protokolle sind dem AVR vorzulegen.  

 

5. Es sollte grundsätzlich eine Aufbereitung und Wiederverwendung des 

Bohrwassers angestrebt werden.  

 

6. Der Eintrag von Bohrgut, Suspensionsmitteln und wassergefährdenden Sto+en ist 

verboten. 

 

7. Für die Einleitung ist ein Pauschalbetrag von 100,00 € für den ersten und 50,00€ 

für jeden weiteren Tag an den AVR zu entrichten. 

 

8. Der AVR behält sich vor, die Einhaltung der Einleitbedingungen an Ort und Stelle 

zu überprüfen. 
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Zurück an:  

 

Abwasserverband Rothach 

Sedanstraße 19 

88161 Lindenberg 

 

 

Einleitung von Bohrwasser aus Geothermiebohrungen in die 

Kanalisation des Abwasserverband Rothach (AVR) 

 

1. Angaben zum Grundstückseigentümer 

Name_____________________________               Telefon__________________________ 

Anschrift___________________________________________________________________ 

 

2. Angaben zum Baugrundstück 

Bauort_______________          Gemarkung_________________          Flurnummer_______ 

 

3. Angaben zum ausführenden Unternehmen 

Firma____________________                Ansprechpartner___________________________ 

Anschrift___________________________________________________________________ 

Telefon________________________       E-Mail____________________________________ 

 

4. Angaben zur Einleitung von Bohrwasser  

An welchem Datum findet die Einleitung des Bohrwassers statt? ________________ 

Höhe der Förderleistung bei Einleitung in den Kanal?         ___________[l/s] 

 

5. Bestätigung der Angaben 
 
Hiermit versichere ich, dass die Angaben in diesem Fragebogen nach bestem Wissen 

und Gewissen gemacht wurden.         

             

           Ort, Datum   __________________                 Unterschrift ____________________ 

 

 

Zuständig: Frau Pfleghar 
Telefon: 08381/9268 - 16 
E-Mail: Pfleghar@av-rothach.de  
 www.av-rothach.de  
  
Datum:  

 


